
Mindestlohn: Arbeitszeit muss nicht digital dokumentiert werden 
 
| Die Dokumentation der Arbeitszeit nach § 17 Abs. 1 S. 1 des Mindestlohngesetzes ist  
nicht formgebunden und muss daher nicht digital erfolgen. So lautet die Antwort der 
Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. | 
 
Hintergrund: Die Aufzeichnungspflichten gelten für die in § 2a des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftszweige (z. B. für das Bau-, 
Gaststätten- und Speditionsgewerbe) sowie für geringfügig Beschäftigte. Ausnahmen regelt die 
Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung aus 2015. 
 
Quelle | Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion, BT-Drs. 19/6686 vom 
21.12.2018 
 


